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welche durch Verdrehungen der Reichsgesetze,
durch ungegründete , willkürlich angenommene
Schukdistinktionen Ungerechtigkeiten rechtferti¬
gen wollen .

kaiserliche Posten nur als precarium auf¬
genommen sind , diese ihre Eigenschaft kei -
nesweges verändert . Es ist auch ohnedem
hier gar nicht gesagt , daß die kaiserlichen
oder Tarischen Posten da , wo sie einmal
vorhanden sind , ohne Rücksicht auf die Art , wie sie aufgenommen und vorhanden sind,
unwiederruflich bleiben follen ; sondern nur hypothetisch wird bestimmt , in welchen Grän¬
zen sie sich halten - sollen , wo sie vorhanden sind , und so lange sie vorhanden seyn können »
Womit zugleich so viel angedeutet wird , daß , wo noch gar keine Taxische Posten vorhan¬
den sind , sie auch kein Recht behaupten können , daß man sie nothwendig aufnehmen müß¬
te ; so wie auch das bloße vorhanden seyn , wo ihre Existenz nicht auf unwiederrufli -
chen Vertragen beruhet , nicht hindert , daß da , wo sie nur birrweise aufgenommen sind ,
dieses precarüun zu jeder Zeit aufgehoben werden kann .

IV .
wo und auf was Art und weise allenfalls Streitigkeiten über das
Verhältniß zwischen Tauschen Reichsposten und reichsständischen

Territorialpoften rechtlich zu erörtern seyen ?

I . lieber Mißhelligkeiten wegen des Postwesens kann es Ä ) zu Klagen kommen . — II . Sofern es aber
r ) arif Grundsätze ankömmt , die noch auf reichstaglicher Erörterung beruhen , muß diese erst abgewartet
werden ; — III . und zwar a ) selbst als eine zum Reichstage zu verweisende authentische Gesetzerklärung ; —
IV . aber auch b ) als ein selbst im Westphalifchcn Frieden an den Reichstag verwiesener , auch daselbst schon
anhängig gewordener , aber noch nicht erledigter Gegenstand ; — V . - VIII . wie der Rcichshoftath 1669 .
selbst erkannt hat. — IX . In anderen Fällen kann 2 ) allerdings die reichsgerichtlsche Gerichtbarkeit über
kaiserliche Rcftrvatrcchte einteeren ; — X . doch nicht , daß sie deren Anzahl einseitig selbst vermehren kann .
— XI . Endlich können B ) auch Verträge 1 ) das beste Mittel abgebe » , den Mißhelligkeiten abzuhelfen . —
XII . Deren Unvcrbindlichkeit wird aber 2 ) ohne Grund behauptet ; — XIII . dergleichen Rathschläge und
Unternehmungen dem fürstlichen Hanfe Taxis selbst in der That nicht ersprießlich sind .

I .
ach den verschiedenen Verhältnissen ,
worin sich die Tarifchen Posten gegen

die

Äd I .

6 0 einleuchtend die bisher aufgestelltenGrundsätze für das ausschließliche kaiser¬
liche
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dieTerritorialposten finden , lassen sich frei¬

lich Falle gedenken , da Mißhelligkeiten dar¬

über zu rechtlichen Blagen Anlaß geben

können . Aber auch hierin zeigt sich ein sol -

ches Verhältniß zwischen Ausübung der ge¬

richtlichen und der gesetzgebenden Gewalt ,

daß sich daraus für diese Art Sachen noch

ganz b - sondere rechtliche Bestimmungen er¬

geben .

'

» II . Wenn das Reichsgeneralpostmei -

! steramc über Mißhelligkeiren mir reichsstan -

dischen Territorialposten Blagen erhebt ,

worin solche Grundsätze vorausgesetzt wer¬

den , als ob das Postwesen in ganz Teutsch -

; land ein ausschließliches kaiserliches Regal

! und Reservatrecht sey , das kein Reichs¬

stand vermöge der Landeshoheit in seinem

Lande oder mit guten : willen anderer

Reichsstande auch in deren Landern aus¬

üben könne , und daß also Taxische Posten

in reichsstandischen Landern nicht als ein

bloßes precarium hatten gestattet werden

können , sondern daß ein jeder Reichsstand

schuldig gewesen sey , sie aufzunehmen , und

daher , wo sie auch nur bittweise und bis

auf weitere Verordnung zugelassen seyen ,

sie doch nie wieder abgeschafft werden

könnten ; — Wenn , sage ich , solche Satze

zum Grunde Taxischer Blagen gelegt wer¬

den ; so sind nicht nur , wie ich glaube bis¬

her hinlänglich gezeigt zu haben , nach der

wahren Verfassung des Teutschen Reichs

liche Postregal sind , so hat es nichts desto we¬

niger in neuern Zeiten , besonders nachdem die

Rechtsgelehrte angefangen haben , ihre Grund¬

sätze und Systeme nach der einseitige , : Konve¬

nten ; ihrer Landesherren zu modeln , wegen Ein¬

griffe in dieses kaiserl . Postregal , und Schma -

lerungen desselben sehr viele Streitigkeiten ab¬

gesetzt . Die rechtlichen Bestimmungen der bei

solchen Streitigkeiten eintretenden richterlichen

Gewalt liegen in der Natur der Sache und den

Reichsgrundgeschen .

Ad II . Wenn von dem Reichsfiskal ,

oder dem kaiserlichen Reichsgeneralerbpostmei -

steramte gegen die reichsständischen Territorial¬

posten Klagen erhoben werden , worin voraus

gesetzt wird , daß das Postwesen in Deutschland

überhaupt ein ausschließliches kaiserliches Re¬

gal sey ; so sind solche Klagen nicht nur in meh¬

reren kaiserßchen Mandaten , Reskripten und

Patenten , in unzähligen kaiserlichen oberstrich -

terlichen Erkenntnissen , in dem unverruckten

Reichsherkonimen , in den klaren Reichsgrund -

gefttzen , sondern auch in wiederholter malen

von einzelnen Reichsständen , von ganzen reichs -

siändischen Kollegien , ja von dem ganzen Rei¬

che selbst geschehenen ausdrücklichen und still¬

schweigenden Anerkennungen bestens gegründet .

Dieses ist in dem vorhergehenden bis zur Uiber -

zeugung bewiesen worden . Es treten aber da¬

bei auch noch ganz besondere Umstände ein ,

wodurch die oberstrlchterlichen Erkenntnisse , die

auf diesen Gründsätzen beruhen , gebilliget und

gerechtfertiget werden .

und der ganzen Lage der Sachen , solche Gaye an sich in Rechten nicht gegründet ; son¬

dern
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der ,: es tuten noch ganz andere Umstände ein , wegen deren rerchsgerichtliche Erkennt¬
nisse , die sich auf jene Gage gründen , oder auch darüber eine richterliche Bestimmung
treffen , sollen , uninöglich statt finden können .

TU . Dae geringste , was sich sagen laßt ,
ist dieses , daß alles , was zu Begründung
jener Sätze aus bisherigen Reichsgesetzen
angeführet wird , eine solche Erklärung der¬
selben voraussetzt , die bisher nur einseitig
vorn kaiserlichen Reichshofrathe angenom¬
men worden , aber des Befalls der allge¬
meinen Reichsversamnrlung sich nicht zu
erfreuen hat . So oft aber reichsgertchtli -
che Erkenntnisse auf solchen Erklärungen
der Reichsgesetze beruhen sollen , worüber
Baiser und Reich selbst nicht einerley Mey¬
nung sind ; so treten offenbar die Vorschrif¬
ten des Westphälischen Friedens und der
kaiserlichen Wahlcapirularion ein , vermö¬
ge deren keine kaiserliche oder reichsgericht -
liche einseitige Interpretation der Reichsge¬
setze geschehen soll , sondern die höchsten
Reichsgerichte angewiesen sind , dergleichen
Sachen zur authentischen Erklärung der
allgemeinen Reichsverfainmlung zu ver¬
weisen g ) .

g ) 1 . P . 0 . art . 5 . § . 56 . : “ Si qua dubia circa in¬

terpretationem conßitutiomm ac recejfimm im¬

perii publicorum occurrunt . - - remittantur ad

comitia . “ I . P . 0 . art . g . § , 2 . : — „ ubi leges

ferendae vel interpretandae , — nil — vmquam

fiat vel admittatur v nifi de comitiali — consensitPwnhlcap . 2lrt . 2 . § . §. ( 1711 . ) noch allein die
Interpretation der Reichssatzungenund des
Friedensschlusses vornehmen , ( 1742 . ) noch
dergleichen unserm R . H . R. oder C . G . ge¬
statten . „

Ad III . Denn , Wie ungereimt wäre es ,
wenn die Reichsstände in dem Reichsabscheide
v . Jahr 1641 . , wenn die Kurfürsten in den
Wahlkapitulazionen es dem Kaiser zur Pflicht
gemacht hatten , das kaiserliche Reichöpostregal
allenthalben in feinem Esse zu erhalten , 'wenn
sie nicht dabei das Esse des Reichspostregals
durch Gesehe und Herkommen für hinreichend
bestimmt angesehen hatten ? Welche Inkonse¬
quenz würde es seyn , den Kaiser verbinden ,
daß er zur Schmälerung des Generalpostmei¬
steramtes im Reiche nichts vornehmen lassen ,
verwilligen oder nachsehen wolle , wenn ihm
nicht das Recht zustünde , zu urtheilen und zu
entscheiden , ob etwas eine Schmälerung des
Generalpostmeisteramtes sey , oder nicht ? Wa¬
ren die höchsten Reichsgerichte überhaupt , und
besonders bei der Frage : Ob ein Reichsgesetz
zweifelhaft , so zweifelhaft sey , daß es einer au¬
thentischen Erklärung von Seite des Kaisers
und des Reiches bedürfe , angewiesen , jede Zwei¬
felmacherei der Parteien , jeden zum Zeitver¬
treib erregten Anstand eines oder andern
Rechtsgelehrten zu berücksichtigen , so könnten
dieselben in keinem einzigen Falle einen AuS-
fpruch thun , der nicht von dieser Seite Ait-
fechtungen ausgesetzt wäre ; Es ließ sich kein
Rechtsstreit denken , der nicht seine endliche Er¬
ledigung von der authentischen Erklärung de§
Kaisers und Reiches herzuholen hätte . Hier¬
aus sieht man , daß es nun freilich etwas sehr
geringes sey , was Herr Pütter in diesem § .

zurIV.
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zur Entkräftung solcher oberstrichterlicherr Entscheidungen angebracht hat ; doch ist es noch nicht
das geringste .

IV . -Hier sind aber nicht nur im allge¬
meinen sorhane Vorschriften der Reichsge-
seye in Anwendung zu bringen , sondern
hier ist über das der Fall so - / daß i ) na¬
mentlich das postwestn zu denjenigen Ma¬
terien gehöret , deren nähere Bestinnnung
in den Westphälischeir Friedenohandlungen
ausdrücklich an die Reichsversammlung ver¬
wiesen worden h ) ; daß 2 ) bey der Reichs¬
versammlung die Sache auch schon zu Un¬
terhandlungen gekommen , aber noch zur
Zeit nicht zur endlichen Erörterung und Be¬
stimmung gediehen ist i ) ; daß z ) selbst die
kaiserliche wahlcapitulation das , was sie
von ; Postwesen enthalt , nur provisorisch
für verbindlich erkläret , bis von Reichs
wegen ein anders beliebt seyn werdet ) ; daß -
aber 4) alle und jede Reichsstande , die bey
Auftechrhalcung ihres Territorialpostwe -
fens interefsirc sind , bey allen Gelegenhei¬
ten , wo ihnen nachcheilige Grundsätze auf¬
gestellt , und zu deren Unterstützung widri¬
ge Erklärungen bisheriger Reichsgesetze ge¬
macht werden wollen , ihren Widerspruch
eingelegt , und ihre und des Reichs Ge¬
rechtsame kräftigst dawider verwahret ha¬
ben 1 ) .

h ) Oben S . 58 . ( in dieser Aufl . S . 74 -) V7 ot . I. m. .
i ) Oben S . 6g . ( in dieser Aufl . S . 95 . )
k ) Oben S . 63. u . f. , S . 72 . 75 - ( i » dieser Aufl .

S . 8Z - u . ss. S . 96 . 98 . Y9 - 102 . 11. 103 . ) '
l ) Oben S . 63 . ( in dieser Aufl . S . 86 . )

Ad IV . Von noch weit geringerer Erheb¬
lichkeit ist dasjenige , was in diesein § . der püt -
terschen Erörterung vorkömmt . Denn 1 ) zei¬
gen die oben wörtlich angeführten westphali -
schen Friedens - und Exekuzionshandlungen, ja
selbst die vom Herrn Pütter oben angeführte
Stelle , worauf er sich dahier bezieht , daß
das Postwefen nicht namentlich zu denjenigen
Sachen gehöre , welche bei den westphäl . Frie -
denshandlungen ausdrücklich an den Reichs¬
tag verwiesen worden sind . Daher verlang¬
ten auch die beiden höheren Reichskollegien in
den bereits angeführten und lud Nris XXXV
& XXXVI . beigedruckten Kollegialschreibcn vonr
Jahr 1694 . nicht von kaiserl . Majestät , daß
entweder über die Befugnisse des Reichspost¬
regals überhaupt in allen reichsständischen Län¬
dern , oder insbesondere in den braunschwei -
gischen erstKomitialbcrathschlagungen angestel¬
let werden sollten ; sondern sie empfahlen Aller¬
höchst derselben als dem Reichsoberhaupte , daß
Sie gegen die Dero vermög der Reichssir -
tzungen und wahlkapitulazionen ihr No -
torie zukommenden Postregal in den braun -
schweigischcn Ländern geschehen wollenden
Eingriffe , aufdievomReichsgeneralerbpostmei -
sier vernrög theuer geleisteten Lehenspflich -
ren anbringende Beschwerniß und Rlagen ,
schleunige , nachdrückliche und zulängliche
Vorkehrung treffen möchte . Arn allerwenig¬
st «; aber ist 2 ) die Frage : Ob das Postwesm
ein ausschließliches kaiserliches Regal sey , oder
nicht ? an den Reichstag verwiesen , auch nur

S inV .
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in terminis generalibus verwiesen worden . Die Schweden und die mit ihnen verbundenen
Reichsstände erkannten ja das Postwesen schon stillschweigend als ein ausschließliches kaiserliches
Regal , als sie von ihrem ersten Projekte des Friedensinstrumentes in Betreff des Postwesens
auf die Vorstellung , daß daffelbe Fegen das kaiserliche regale disponendi poßas , und contra in¬
veteratam consuetudinem fty , abgingen . Sie erkannten es aber auch ausdrücklich , als sie sich
bei den Exekuzionshandlungen dahin erklärten : Es werde durch die begehrte Restituzion der Städte
Nürnberg , Memmingen und Lindau nur die qualitas personae juxta poisoflionem anni 1624 . ge¬
sucht , nicht aber dem Baiser sein Regal oder dem Reichgeneralpvstmeister seine Jntradcn be¬
nommen oder vermindert , z ) Es ist auch irrig , daß es über diese Frage schon auf dem Reichs¬
tage zu Unterhandlungen gekommen sey . 4 ) Wenn man auch zugeben will , daß die bei den
rvestphalischen Friedenshandlungen vorgekommenen , aber nicht erledigten Postbeschwer¬
den an den Reichstag verwiesen worden seyen , so kann dieses nach dem , was bereits oben erwie¬
sen worden ist , nur dahin verstanden werden , daß bei dem Reichstage hierüber eine neue eigene
gesetzliche Verfügung getroffen werden soll , nicht aber , daß allevor erfvlgter reichstäglichen Erör¬
terung darüber entstehenden Streitigkeiten unerörtert und unentschieden bleiben müssen , sondern
nur , daß unterdessen die Sachen in dem Zustande , in welchem sie sich damals befanden , um so
mehr bleiben müßen , weil auch die Wahlkapitulazion den Kaiser verbindet , sein Reichsgeneralerb -
postmeisteramt , bis über die gegen dasselbe geführten Beschwerden etwas auf dem Reichstage be¬
liebt seyn wird , allenthalben in seinem Esse zu erhalten , und zu dessen Schmälerung gar nichts
zu verwilligen noch nachzusehen . Daß es mit dieser Verweisung der Postsachen ad comitia den
Sinn nicht habe , als wenn indessen von dem kaiserl . Reichshofrache keine Prozesse oder Mandate
erkannt werden sollten noch konnten , veroffenbaret sich noch zum Uiberflusse aus den zu den
vorigen und der neuesten Wahlkapitulazion vom fürstl » Collegio an das kurfürstliche gebrachten
monitis und aus den vorhergegangenen Verhandlungen . Denn unerachtet dabei von einigen Mit¬
gliedern des Reichsfürsteuraths darauf angetragen ward , dem fürstl . monito zum Zte » § . dessen
Art . der Wahlkapitulazion einzurücken , daß den Reichsgerichten inhibirt werde , in Postsachen
Klagen anzunehmen , oder Mandate zu erkennen ; so ward dieses von den mehvesten des Reichs -
fürstenraths nicht verwilliget , sondern dessen Auslassung aus dem rnonit » verlangt , auch von dem
fürstl . Collegio auf den obbemeldeten Antrag deren wenigern keine Rücksicht genommen , weder
deshalb dem monito ein Zusatz gemacht ; im Gegentheil bei den Verhandlungen über die monita
zur neuesten Wahlkapitulazion von den mehrern die Weglassung dessen , was in dem ehemaligen
monito zu dieser Stelle der Wahlkapitulazion zur Beschränkung der Gerichtsbarkeit des kaiserl.
Reichshofraths enthalten war , beliebet . Ja selbst unter den wenigern , welche für die Beibehal¬
tung des ganzen vormaligen moniti stimmten ; thaten es Würtemberg und Mömpelgard nebst den
mit diesen einverstandenen , nämlich : Speier und Weissenburg , Brandenburg - Onolzbach und
Culmbach bloß in der Absicht ; weil es bei den fürstlichen monitis zur Wahlkapitulazion nur allein

avf
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auf die Salvirung jener Grundsätze ankomme , nach welchen eine ohne Antheilnehmung der Stan¬
de nur von dem kurfürstl . LolleZio der Wahlkapitulazion eingerückt werdende Stelle keine gesetz¬
liche Kraft erhalten könne , und nur von jenen Mandatserkenntnissen im vormaligen monito ad
Art . 29 . die Frage sey , welche auf solchen die Konkurrenz sämmtlicher Stände nicht erhalten haben¬
den Gesehen begründet werden wollten . ( Beil . MoXXXVU . ) ; Wobei man noch im Vorübergehen
bemerken will , daß dieses ehemalige fürstl . zur Wahlkapitulazion Barls VII . , Franzens I . und
Josephs II . gemachte monitum , worin von Verweisung der Postsachen an den Reichstag , und
von dem , daß die Reichsgerichte den Reichsständen darin mit mandatis nid) t beschwerlich fallen
sollen , Meldung getl-nn wird , nie gegen den ganzen Artikel das Postwesen betreffend gerichtet
gewesen sey , sondern bloß gegen den dritten § . desselben , in welchem von Einschränk - und Ab¬
stellung des reichsstadtischen Bochenwesens gehandelt wird . Ein neuer Beweis , daß auch von
dem Reichsfürstenrath nicht alle und jede Postsachen ohne Unterscheid , als an den Reichstag ver¬
wiesen angesehen werden . 5 ) Am allerlcichtesten wäre die Rechtskraft der in Postsachen ergehen¬
den und ergangenen kaiserlichen oberstrichterlichen Erkenntnisse dargetl>an , wenn man dem Herrn
Pütter zugeben könnte , daß alle nicht vertragmäßige Bestimmungen des Reichspostwesens in dem
westphälischen Frieden ausdrücklich an den Reichstag verwiesen worden seyen . Denn da dieftVer -
ordnung die Reichsftände nicht weniger , als den Raffer und Reichsgeneralerbpostmeifter
verbände , so wäre ja nach dieser Voraussetzung jede von den Reichsständen mit dem Postwesen
vorgenommene Neuerung eine offenbare Verletzung des westphälischen Friedensschlusses . Wer wird
aber dem Kaiser das Recht abstreiten , bei offenbaren von einem Neichsstande begangenen Ver¬
letzungen des westphälischen Friedens , oberstrichterliche Erkänntnisse ergehen zu lassen ? Daher
kann nun auch 6 ) der Umstand , daß die kaiserl . Wahlkapitulazion in Betreff des Postwesens nur
provisorisch disponire , keinem kaiserlichen oberstrichterlichen Erkänntnisse in Postsachen an seiner
Kraft etwas benehmen » Diese provisorische Verordnung muß ja eben sowohl die Reichsstände ,
als den Kaiser indessen wenigstens provisorisch verbinden , indem es ein Widerspruch wäre , dem
Kaiser auch nur provisorisch eine Verbindlichkeit auflegen , wenn er nicht zugleich die Befugniß
hätte , dieselbe gegen diejenigen , die es betreffen kann , in Erfüllung zu bringen . Es sind dem¬
nach die gegen Neuerungen im Postwesen ergehenden kaiserlichen oberstrichterlichen Erkänntnisse
anders nichts , als die preiswürdigsten Befolgungen der kaiferl . Wahlkapitulazionen , und eben da¬
durch schon gerechtfertiget , wenn sie auch sonst keine andere Gründe für sich hatten . 7 ) Es ist be¬
reits mit mehrerm gezeigt worden , daß bei Erhaltung und Beförderung des kaiserlichen Postwe -
senö das ganze deutsche Publikum interefsirt sey , daß aus eben dieser Ursache die mehreften deut¬
schen Reichsstände die dieser gemeinnützigen Anstalt nachtherligen Grundsätze weder selbst angenom¬
men , noch bei andern gebilligcr haben . Eben so läßt sich mit Zuversicht hoffen , daß sie jenen
Grundsätzen , wodurch der kaiserlichen oberstrichterlichen Gewalt , an deren Konservazion dem
deutschen Reiche nicht wenigem gelegen ist , aller Nachdruck , alle Wirkungskraft benommen würde ,

S 2 nicht
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nicht nur keinen Eingang verstatten , sondern auch kräftigst entgegen arbeiten werden , wozu be¬

reits das hohe Kurkollegium in der neuesten Wahlkapitulazion den Fingerzeig gegeben hat a ) ,

« ) Wählt . Leopolds II . Art . XVII . § . z . wo es heißt : „ Und immaßcn die Aufrechthaltung — der
„ heilsamen Justiz erfodert , daß - den in letztem Zeiten - - ad comitia genommenen häufigen
„ recursibus Ziel und Maaß gesetzt werde " rc«
V . Zu dessen Bestärkung verdienen hier

vorzüglich noch folgende Thatsachen be¬

merkt zu werden . Als im dreyßigjahrigen

Briege unter Vorschub der danraligen

Briegslaufce im Jahre 1642 . unter andern

auch in Hessen Taxische posthalcer zu Lasse !

und Marburg angesetzt worden waren , die

man aber nur , so lange sie lebten , duldete , und

statt deren fürstlich Hessische Postbedienten

ansetzte ; so ergiengen dagegen in den Iah -

Ad V . Auch hat kaiserliche Majestät ihr .

Recht , in Postsachen zu erkennen , von jeher auf

das nachdrucksamste behauptet , wie unter an¬

dern unzähligen auch die dahier von Herrn

Pütter angezogenen Erkänntnisse beweisen . Es

haben sogar Reichsstande , gegen welche diese

Erkenntnisse ergangen waren , die Gerechtigkeit

derselben selbst anerkannt , wie aus dem ange¬

führten Schreiben des reichsstädtischen Kolle¬

giums vom 14 . Jun . 1681 . erhellet .

reu 1659 . und 1660 . von den damaligen

Grafen von Taris ausgewirkte kaiserliche Reichshofrathserkenntnisse . wie sich aber so¬
wohl das Haus Hessen - Lasse ! als das Haus Braunschweig - Lüneburg auf ihre reichsstan -
dische Landeshoheit und auf die allenfalls nur vorn Reichstage zu erwartende Erörterung
der hier vorkonnnenden Fragen berief ; so wurde an beide gedachte Höfe ein eigner kaiser¬
licher Lomniissarius , Emerich Friedrich Freyherr von Walderdorf , dieser Sache halber
abgesandt , um allenfalls gewisse Temperamente zu gütlichen Vergleichen in Vorschlag zu
bringen .

VI . Auf dessen Bericht , daß in Güte

nichts auszurichten sey , erstattete selbst der

Reichshofrath am 8 . Iul . 1669 . fein Gut¬

achten an den Baiser dahin : " Nachdem

einmal die Hauptsache air den Reichstag

verwiesen sey , würden alle Processe wider

diese Stande vergeblich seyn . Und weil

auch die Güte nicht Platz finden wolle , sey

nicht wohl ein anderes Mittel abzusehen ,

als daß die Hauptsache an dein Orte , wo¬

hin sie verwiesen , vorgenommen werd » .
Bey

Ad VI . und VII . Hat schon der kaiserliche

Reichshofrath einige mal wegen bedenklicher

Umstände dem Kaiser den Weg der Güte an -

gerathen , hat er sogar seinem Gutachten die

Ursache beigefügt r weil die Sache auf den

Reichstag verwiesen sey : so ist doch bekannt ,

auch von Herrn Pütter selbst oben behauptet

worden , daß die Entscheidungsgründe eines

Urtheils oder eines Gutachtens nicht rechtskräf¬

tig werden . Der Reichshofrath konnte und

mußte dabei auf die kaiserl . Wahlkapitulaziog

Rück -
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Bey dieser schon hiebevor geführten Mey¬
nung müsse also dep Reichshofrach verhar¬
ren rn ) . "

m ) Stleffia inris publici nouißma Th . 44 . ( 1762 . )
S . iZZ . r Teutsche Rriegskanzlev 1759 . Th . 1 .
S . 195 .

VII . Der Reichshofrach erkannte also
selbst damals ganz richtig , daß über die
Fragen , die von Verhältnissen zwischen kai¬
serlichen und landesherrlichen Posten aufge¬
worfen würden , kein reichsgerichtliches Er¬
kenntniß statt finde , sondern diese Haupt¬
sache nur ain Reichstage , wohin sie einmal
verwiesen sey , verhandelt werden inüßce .

des Herrn Pütlers entgegen stehen , dieselben
unmöglich Statt finden können ! ! ! Sollen dann hundert wirklich ergangene Reichshofraths¬
sprüche , Reskripte und Mandate nicht mehr beweisen , als der einem einzigen , an den Kaiser auf
Bericht des Freiherrn von walderdorf von dem Reichshofrathe erstatteten Gutachten , beigefügte
Entschetdungsgrund ?

Rücksicht nehmen . Diese aber beruft sich auf
das instrumentum pacis . Was nun für Post¬
sachen zufolge der Wahlkapitulazion durch das
instrumentum pacis als an den Reichstag ver¬

wiesen angesehen werden können , ist schon
mehrmalen gezeigt worden . Wie kann auch
wohl Herr Pütter sich in Postsachen auf ein
Reichshofrathsgntachren so viel zu gute thun ,
er , welcher gleich vorher den Reichshofracho -
erkannrnissen und Entscheidungen in solchen
Sachen alle Giltigkeit und Wirkungskraft ab¬
sprach ? Daß doch der kaiserliche Reichshof¬
rath nur dann die Sache getroffen hat , wenn
er mit dem Herrn Pütter übereinstimmt , so¬
bald aber seine Aussprüche den Behauptungen

VIII . In eben der Lage ist nun die Sa¬
che noch bis auf den heutigen Tag . Da¬
her alle Reichsstande , gegen welche Tazri -
sche Rlagen , die auf jenen angeblichen
Grundsätzen beruhen sollen , bey Reichsge¬
richten angebracht werden , auf alle weise
berechtiget find , nach diesein selbst von »
Reichshofrathe anerkannten ganz richtigen
Grundsätze keine andere als reichstagliche
Bestimmung hierüber für gegründet anzu¬
erkennen .

Ad VIII . Nach dem Reichshvfrathögutach -
ten vom I . ibüy . ist also die Sache geblieben ,
wie vorher . Klagen gegen Neuerungen der
Reichsstände in Postsachen , gegen Besitzstö¬
rungen und Eingriffe in das kaiserliche Postre¬
gal und die Gerechtsame des Postgeneralats im
Reiche , haben ihre Entscheidungen nicht erst
vom Reichstage her zu erwarten . Gibt man
zu , daß einige neue gesetzliche Bestimmmr-
gen in Postsachen vermöge des westphalischen
Friedens und der Wahlkapitulazion auf dem

Reichstage gemacht werden sollen , so ist jede von einem Reichsstande vor Erfolg dieser reichs -
täglichen Bestimmung indessen vorgenommene Neuerung eine Verletzung des westphälifchen Frie¬
dens und der Wahlkapitulazion , um so mehr , d -' diese letztere bis zur Zeis) da diese reichstagliche
Bestimmung erfolgt seyn würde , verordnet , daß das kaiserliche Generalreichspostamt in seinen »
Esse erhalten , und zu dessen Schmierung nichts vorgenommen , verwilliget , oder nachgese¬
hen werde . S 2 IX .



IX . Ich spreche hier von Älagen , die
mf jeueit Grundsätzen beruhen , denen bis ,
her keine reichegesetzliche Bestärkung zu

starren kömmt , deren Ungrund vielmehr

setzt klar zu Tage liegt * In anderer ! Fallen ,

da Taxische Posten eimnal vertragsmäßig

gegründec sind , und also nicht erst jener

Grundsätze zur Begründung der Rlage be¬

dürfen , kann deswegen die reichsgerichtli -

che Gerichrbarkeic ihren guten Grund be¬

halten . Es geschieht also damit der kai¬

serlichen oberstrichrerlichen Gewalt kein Ab¬

bruch , da hier nur von solchen Fällen die

Rede ist , wo erst die gesetzgebende Gewalt

die Richtigkeit der Grundsätze bestinnnen

muß , ehe in richterlichen Entscheidungen

davon Gebrauch geinacht werden kann ; —

wo selbst so gut wie gewiß vorauszusehen

ist , daß die gesetzliche Bestimmung , wenn

es dazu köinmc , nicht anders als wider je¬

ne Grundsätze ausfallen kann ; — wo aber ,

nach dem Verlauf der bisher darüber gepflo¬

genen Reichstagshandlungen zu urtheilen ,

vielleicht nicht ohne Grund die Frage auf¬

geworfen werden könnte , ob nicht selbst des¬

wegen , weil nicht der vortheilhafteste Aus¬

gang zu erwarten gewesen , bisher die

reichstägliche Bestinnnung nicht zu Stan¬

de gebracht worden *

Wort ring einlassen könne , scheinet sich aber mit dem

Ad IX . Dieses vorausgesetzt kann mau

nun über dasjenige , was dahier von Herrn

Pütter angebracht wird , hinausgehen . Allein

sein Zwischensatz : Es sey so gut als gewiß vor¬

auszusehen , daß die gesetzliche Bestimmung ,

wenn es dazu kommen sollte , nicht anders als

wider jene Grundsätze ( von der ausschließlichen

Regalitat des kaiserlichen Reichspostwesens ,

und von dem ausschließlichen Rechte des fürstl .

tauschen Hüuses im Reiche überhaupt Posten

anzulegen ) ausfallen könne : verdienet einige

Bemerkung . Denn fürs erste wird über die¬

ses keine gesetzliche Bestimmung mehr erwartet .

Fürs zweite müßen auch die Stände des nie -

dersächsifchen Kreises , welche Bedenken fan¬

den , ihre Postsache beim Reichstage in gemei¬

ne Umfrage zu bringen S ) , die Sache nicht für

so gewiß , wie Hr . Pütter , angesehen haben .

Fürs dritte zeigen die Schreiben des kur - und

fürstlichen Kollegiums vom I . 1694 . daß die

püttersche gewisse Vorhersehung einen sehr

schlechten Grund habe . Wird nun noch fürs

vierte der von der Vernunft selbst aufgestellte ,

Grundsatz beobachtet , daß Niemanden ( also

auch rveder dem Kaiser , noch dem Reichsge -

neralerbpostmeister ) sein Recht per majora ge¬

nommen werden könne ; so ist des Hrn . Püt -

ters gewisse Vorhersehung offenbarer Irrthum »

Was Hr . Pütter noch weiter hinzufügt , ist zu

rathfclhaft , als daß man sich in dessen Beant -

was unmittelbar vorhergeht , wenig zusam¬

men zu reimen , und vielmehr die Frage umgekehrt gestellt werden zu müßen , nämlich : Ob nicht

selbst deswegen , weil für das landesherrliche psstregal kein vortheilhafter Ausgang zu er¬

warten gewesen , bisher die reichstägliche Bestimmung nicht zu Stande gebracht worden ? .

( 142 )

b ) S . tlTosevs Skaatsr - Th . V . S . 126 , und 127 .

X .



X . Ueber kaiserliche Reservatrechte ist

zwar die Gerichtbarkeit der höchsten Reichs¬

gerichte unstreitig gegründet , um darüber

zu halten , daß denselben nichts zum Nach¬

theile geschehe ; - versteht sich aber , daß es

rvürklich kaiserliche Reservatrechte sind , von

denen die Frage ist . — Gerechtsame , die

von Reichs wegen noch nicht dafür erkannt

sind , sondern noch erst auf weitere Erörte¬

rung ausgestellt worden , zu Refe -rvatrech -

ten zu erklären , oder als bekannt dafür an¬

zunehmen , — das kann nicht zur oberst -

richcerlichen Gewalt gezogen werden , das

bleibt allemal ein Gegenstand der gesetzge¬

benden Gewalt , welcher keine richterliche

Entscheidung darin vorzugreifen berechtiget

ist . Geschieht das Gegentheil , so ist we¬

gen des dadurch verminderten Vertrauens

zur gerade durchgehenden Rechtspflege selbst

für die oberstrichterliche Gewalt mehr Scha¬

den als Gewinn ; auch für den , der solche

Erkenntnisse zu bewirken sucht , ist es oft

nur Scheingewinn , der in der Folge selten

von Bestand ist , und oft entgegengesetzte

üble Wirkungen nach sich ziehet .

Ad X . Daß das Postwesen im deut¬

schen Reiche überhaupt ein ausschließliches

keiferliches Regal sey , daß es auch vom Rei¬

che mehrmalen dafür anerkannt worden sey ,

daß auch die Erörterung der Frage : Ob es ein

solches sey oder nicht ? weder vermöge des west -

phälifchen Friedens , noch sonst aus einem

Grunde erst auf dem Reichstage vorgenommen

werden müsse , ist durch das vorhergehende be¬

wiesen . Daß bei Sachen , die in die kaiser¬

lichen Regalien einschlagen , die Gerichtsbarkeit

des kaiferl . Reichshofraths gegründet sey , ist

allgemein bekannt ; daß folglich in Poststreitig¬

keiten dem Reichshofrathe die Erkänntniß und

Entscheidung gebühre , bedarf keines fernern

Beweises . Wie wenig gegen diese in Postsa¬

chen fundirte Gerichtsbarkeit des kaiferl . Reichs¬

hofraths das Vorgeben , als wenn solche an

den Reichstag verwiesen waren , Statt habe ,

ist in dem vorhergehenden zum Uiberflusse be¬

wiesen worden . Aber auch weder die exceptio

fori aullregalis , electionis fori , oder was sonst

immer für eine fori declinatoria kann dieser Ge¬

richtsbarkeit im Wege stehen . Was die Austre -

galinstanz betrifft ; so ist es eine durch dieKam -

mergerichtsordnung c ) entschiedene Sache , daß

dieselbe bei Streitigkeiten über die Reichsregallehn wegfalle , und die Gerichtsbarkeit darin dem

Kaiser ausschließlich zustehe . In Bezug auf das Privilegium electionis fori d ) sieht wohl je¬

dermann selbst ein , daß dasselbe anders nicht , als von jenen Rechtssachen verstanden werden

könne , worin der kaiserl . Reichshofrath und das Kammergericht concurrentem jurisdictionem

haben , welches beim Postwesen , als einem kaiserlichen Regal der Fall nicht ist e ) . Zu dem hat

weder die eine noch die andere dieser Epccpzionen in causis publicis Statt / ) . Nimmt man zu al¬

lem diesem noch , daß das Postwesen als ein Universallehn durch das ganze Reich mit mehrern

Reichsständen bei dem kaiserl . Reichshofrathe bereits anhängig ist , daß das kaiserl . Neichskam -

mergericht darin nie gesprochen habe , folglich auch die litis pendenz und connexitas causie obge -

dachten Einwendungen , wenn sie sonst in Postsachen von Bestände wären , entgegenstehe : so

verschwindet vollends aller Scheingrund , womit man dieselben unterstützen wollte . Was
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Was insbesondere das herzoglich - braunschweigische Privilegium eleclionis fori vom 9 . 1648 .
betrifft ; so sind in demselben die Fahnlehn / zu welchen doch unstreitig das Postregal gehöret /
ausdrücklich ausgenommen g ) ,

2 ( m allerwenigsten kann man es Sr . kaiserl . Majestät zumulhen / daß 2lllerhochstdieselben zu -
geben sollen , daß über Dero hohes Postregal gegen einen etwa widerrechtlich aufgestellten Post¬
meister / vor dem Gerichte des aufstellenden Landesherr » sich eingelassen werde .

Aus diesen Gründen wurden auch in den Jahren 1660 . 1684 . und 1685 . alle diese von den
Herren Herzogen zu Braunschweig - Lüneburg sowohl als dem Herrn Grafen von Platten ange¬
bracht werden wollende exceptiones fori declinatoriae als unerheblich und unstatthaft platter¬
dings verworfen .

e ) Th . II . Tit . 7. Noch bekannter ist es , daß die Austregalinstanz istcht Statt habe , wenn ein Fall all

mandatum S . C . geeigcnschaftet ist .
d) Man will die Gründe mit Stillschweigen übergehen , aus welchen die Wirkung dieses privilegii in den

zu mandatis S . C . qualifiziiten Fallen auch bei jenen Sachen , wo eo sonst anwendbar ist , schon auf
dem Reichstage bestcitten worden ist , und bestritten werden könnte . Man findet deren einige in VNosers
Lr . von der teutschen Iustitzverf . Th . I . S . Z15 . f.

.? ) S . Mosers Trakt , von der teutschen Iustitzverf . Th . I . B . II . Cap . 37 . § . Z . S . 1060 . So wie es sich
aus der Natur der Sache versteht , daß , wo keine concurrentia fori vorhanden ist , daselbst unmöglich ei¬
ne elettio fori Platz greifen könne ; war auch das westphal . Friedensprvjckt der A . K . verwandten Stan¬
de vom 2Zten Febr . 1647 , worin sie allen Rcichsstandcn electionem fori eingeräumt haben wollten , dieser
Natur der Sache vollkommen gemäß eingerichtet : „ Etsi vero“ , heißt es darin , omnes imperii status
„ tam consilio aulico , — quam camerae imperiali subsunt , tamen >— unicuique reo convento liberum

„ esto , in causis concurrentic .m admittentibus vel hanc vel illam “ ( aulam ) „ pro foro eligere & c . “
/ ) Daher ward im I . 1701 . in Sachen Hildesheim Hochstift contra Braunschweig pto frafficc pacis

publicas , unerachtet der angebrachten Einwendung des privilegii electionis forf von dem kaiserl . Reichs -
hofrathe wirklich ein Rcskript gegen Braunschweig erkannt . E . Hanzely ' s Anleitung zur neuest . Reichst
hofrathsprax . § . 3ZY . pag . 193 .

g ) S . Lünigs Reichsarch . part . fpec . IVte Abth . S . 138 . st

XI . So hat selbst das jetzt fürstliche
«Zaus Taxis die bisherige Erfahrung schon
belehren können / daß es mit den gegen Aus¬
übung des landesherrlichen sIostregals der
Reichsstände erhobenen Lvlagen seinen Zweck
nicht erreicht hat / sondern am Ende doch
besser dabey gefahren ist , auch mit solchen
Reichsstauden billigmaßige Vertrage einzu¬
gehen / um ihre landesherrliche Kosten mit
den kaiserlichen in desto gemeinnützigere

Ver -

Ad XI . Zwar hat der Neichsgeneralerb -
postmeister sich mit einigen Reichsständen zur
Vermeidung größer » Nachtheils der Territo -
rialposien wegen zu vergleichen gesucht . 2lllein
kein Mensch wird solchen Verträgen / oder Ver¬
gleichen die Wirkung beilegen / daß er dadurch
die Gerechtigkeit der Derritorialposten im allge¬
meinen / oder auch nur in diesen einzelnen Fäl¬
len habe anerkennen wollen . Beim Verglei -

-che wird ja immer die Frage von Recht oder
Unrecht beseitiget. Ad XII .
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Verbindung zu seyen / wie im Jahre 171c) . mit dem Hause Hessen - Lasse ! w) , und 1748 .
mir Lhurbraunschweig geschehen ist 0 ) .

n ) Teutsche Rriegskanzlcv 1759 . Th . 1 . S . 193 .

0 ) Dieser zu Wien den 25 . Iun . 1748 . gezeichnete Vertrag findet sich unter den Beilagen des Lhuri
draunschwcigischenBeweises der Nichtigkeit aller Taxischen Scheingründe rc . ( Hannover 1760 .
Fol . ) litt . I . S . 67 . u . f.

XII . Desto bedenklicher war es hinge¬
gen / als im Anfange des leidigen sieben¬
jährigen Brieges das fürstliche Haus Taxis
sich reizen ließ , die damaligen Zeicumstan -
de dazu benutzen zu wollen , daß es solche
noch so bündig geschlossenen Vertrage von
seiner Seite für unverbindlich erklären woll¬
te / und in Beziehung auf ehemalige Reichs -
hofrarhserkennmisse , die auf jene verwerfli¬
che Grundsätze gebauet waren , eine Er¬
neuerung derselben so gar in Begleitung
gleich hinzugefügter Executionsaufrrage
atlswirkte .

XIII . Unverbindlich follcen die Vertra¬
ge sey » / weil sie über ein kaiserliches Reser -
varrechc nichc sollten haben geschlossen wer¬
den können . Und doch war der hauptsach -

Ad XII . und XIII . Nichts destoweniger
wird auch kein Mensch mit Grunde behaupten
können / daß der Neichsgeneralerbpostmeister
solche Vergleiche nicht auf das genaueste erfüllt
habe . Wie man von Seite des kaiserlichen
Hofes als Ober - und Lehenherrschaft diese Ver¬
gleiche aufnehmen wolle / oderzufolge derWahl -
kapitulazion aufnehmen könne / muß dem aller¬
höchsten Ermessen selbst anheim gestellt werden .
Daß sie das hohe Kurkollegium nicht immer
als vollgiltig anerkenne / erhellet aus dem ange¬
führten kurfürstl . Kollegialgutachten vom Jahr
1641 . Was der Herr G . I . R . Pütter dazu
erfodere / erhellet aus seinen eigenen Schriften /?) .

h ) Man sehe dessen kurzen Begriff des teutschen
Staatsr . ( 1768 . ) S . 45 . § . 61 . Elem jur . publ .
germ . ( 1766 . ) T . I . pag . 242 , § . 172 . N . I .

lieh hier in Frage gekoinmeue Vertrag inik
Lhurbraunschweig 174Z . selbst uncer kaiserlicher Vermittelung geschlossen . Die Reichshof -
rarhs - Erkenntnisse hatten aber wiederuin nichts geringeres zur Absicht / als daß alleTer -
rirorialposten abgestellt werden müßten / weil es Eingriffe in das kaiserliche alleinige s) ost -
regal waren , wie wenig das alles als Folgerung aus einem ohne Grund angenommenen
kaiserlichen Reservacrechre mit der wahren Teutschen Rcichsverfassung bestehen könne ,
brauche ich hier nichc erst zu wiederholen . Aber was hat im Grunde selbst das fürstliche
Haus Taxis mit diesen Schritten gewonnen , als daß es nothwendig allgenreines Aufsehen
und Nachdenken über den wahren Grund der Sache erregen müssen p ) ? So gewiß ist es,
daß selbst dein fürstlichen Hause Taxis und allen denen / die unter dessen protection an den
beträchtlichen Vortheilen des Reichspostwesens Theil nehinen , nnr Aufstellung übertrie¬

bener

\
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heuer Grundsätze und Veranlassung gegründeter Beschwerde « in der That kein wahrer
Dienst geleistet wirdl

p ) Merkwürdig war insonderheit die Erklärung , die bey Gelegenheit der neuen Erkenntnisse
im Anfange des siebenjährigen Rrieges vom Hause Hessen - Lasse ! geschah : „ daß , wenn der
„ Herr Fürst von Taxis sich an ihren hergebrachten Postämtern nicht begnügen und anstatt
„ der allenfalls vom gesammtcn Reiche in Lonformität der kaiserlichen wahlcapitulation abr
„ zuwartenden anderweiten besseren Einrichtung , solche zur Ungebühr extendiren , und bey
„ der ersten sich darbietenden Gelegenheit unter Vorschub des Reichshofraths , mit Unterdrü --
„ ckung des reichsständischen Landpostregals durch das ganze Reich ein eigenes fürstlich Taxi -
„ sches Postmonopolium etabllren wollen , solchemnach die Reichsstände gegen die in ihren
„ Landen hergebrachten fürstlich Taxischen Posten , ehe noch darunter von Reichs wegen et -
„ was verordnet werde , auf gleiche Art per retorfionem iuris iniqui zu Werk zu gehen vollkonu
„ men berechtiget seyn würden . " Teutsche Rriegscanzley 1759 . Th . 1 . S . 186 .

I . Auch in hiesigen banden waren schon 1569— 1589 . Territorialposten im Gange . — II . Taxischen Poste « .
wurde 1616 . zuerst , ein extraordinärer Ritt über Minden und Nienburg nach Hamburg bewilliget . — III . Aus
landesherrlicher Macht bekam 1640 . von neuem Rötger Hinüber Concession Posten im Lande anzulegen . — ;
IV . Einem kaiserlichen Antrage 1645 , zu Braunschweig und zuLüneburg die Einsetzung etlicher Taxischen Posthalr
ter gutwillig zu gestatten , ward nicht gcwillfahret . — V . VI . In den Jahren 1654 . 1656 . ward beschlossen j
keinen Taxischen Postmeister im Lande zu dulden , sondern das eigene landesherrliche Postwesen fortzusetzen ; - j
VII . doch wurde 1659 . erklärt : noch zur Zeit bis auf weitere Verordnung Taxische Posten unter gewissen Ein - j
fchränkungen zu toleriren . — VIII . Dawider wurden auch vergeblich bald kaiserliche Reskripte erlassen , bald j

Vierter Abschnitt
Beyspiel

des Verhältnisses
zwischen

Taxischen Reichspvsten
und

reichsständischen Territorialposten
in den Landern

des Hauses Braunschweig und Lüneburg .
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